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1 22/A."B. 

zu 149/J 

. 
Auf' die Anfra.ge der ~~bc.Dr. G red 1 e r t\pd 'Genossen, betreft.nd 

Ruheaenüsse für die na.ch dem Eilitärabbauaesetz 1920 absefertigten ehem.:Beruf's .. 

roi1i tärpersonen de:r k.'u. k. bowaffneten Maoht, t()i1 t Bundesminister für Finanjen 

Dr.K ami t z folgendes mit: 

Naoh §, 2 des Gesetzos vom 17.Mä.rz 1920, ;3tGJl.Nr.120 (Mi1itä.rabba.ullo8CltZ)~ 
waren aktive ~erufsmilitärpersonen, die der bewaffneten Macht der ehem. , . 
österreichli.sch-.unearischen l:Ollarehie aneeh6rt hat-bGn, ohne Rücksicht auf ihre 

Diensttauelichkei t aus dem a.k·~i \Ten Dienst auszuscheiden, sofern sie nicht im 

Heer, in der Heeresverwaltuna oder in der sonsti~en Staatsverwaltung dauernd 

anltestellt wurden. 
, . 

Das Militärabbaucesetz fand nach § 16 Abs.2 auch auf die im Zeitpunkt 

des Inkrafttretens dieses Gosotzes nicht mehr im al:'aven Militärdienst gestandenen 

Berufsmilitärpersonen AnwendUl~, sofern diese naoh dem 21.November 1919 auf ihr 

,Ansuohen ausaesohieden wordon Vlal"en. 

Die nach dem Milit~rabbauße~etz ausgeschiedenen.n Berufsmilitärp~rsonon 

1.1 i t einer anrechenba.ren DiCll1Stzait bis einsoh1icGslich 14 Jahren hatten naoh § 3 - . 

il.bs.l lediglioh Anspruch auf' AbfertillUna. Bei eine;;: anrechenbaren Dienstzeit von 

mehr als 14 Ja.hren hatten dia Berufsmilitlrpersonon naoh/Abs.2 dieser Gesetzes­

stelle die Wahl zwischen Abforticung edel' fortlaufonder Pensien. ' . 
Die Abfertigungen betrugen naoh § 4 Abs,1 j~ nach der anreehenbaren 

\ 

Dienstzeit das E1n- bis Vierfache 4er :Bemessuneccrundlag'e (Jahresbezug). . . 
Da.neben WUrden den geßen Abfortisung ausgeschied.en~n Berufsmi11tärpersonen mit 

einer anrechenbaren'DlenstzQit bis zu 19 Jahran zt~'Erleichterune de. Berufs- . 
wechsels 'Obersana;sßebühren in sachs fortlaufenden, c:leiohen Monatsraten ausboza.hlt. 

Im § 8 des in Erörterung stehenden Gosotzos war bestimmt, daf';ts den 

t.1i t einer anreohenbaren Di!3nsl1B.oi t von mehr als 14 bis einsohliesslioh 19 Ja.hren 
# -

ausgasohio~enen Borufsmilitärpersonen der weitere PeUßionsbezu~ zu mindern edar 

einzustellen ist, wenn eie sohon an fortla.ufendon Ponsionen das Ausmass der llmon 

nach den §§ 4 und 5 zustehend.en Abferti~ß.n und. 'Öberaang~llebühren erh .. l ten ho:t".ion. 

Diese Bestimmuna ist duroh § 68 des Pensionag'asetzQs 1921, BGB1.Nr.736!l921, 

ausser Kraft gesetzt worden. 

122/AB VII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 3

www.parlament.gv.at



, ?Beiblatt 1,0. April 1954 

Die ~~aGn Abfertiau~~ aus8eschiedenen Dcrufem111tärpersonen gliedern sich 

.) in die ItZwa.nllsabgef.rtict~n" (anr9che.bara Dionst.eit bis zu 14 Jahren), dio 

auf keinen Fall 41na fortla.ufende Pension ~rhal ten konnten, 

b) in die "Wablabgefertiatmll (am;echenbat'e Dionst~ai'i von mehr als 14 Ja.hren)~ 
die sioh in Ausübu11s (leim ihnen zueesta.ndG.~n t1cltlreehtes zwischen Abfertiguna 

oder fortlaufender Pension für erst~e entsohioden hatten. 

Die ZwangsabgetGrtieten kamen nioht nur ncoh dem Mi11tärabbaugesetz, 
/ 

sondern auch nach Art.x § 1 Abs.2 der 3,Gehaltsae$etznove11e, BGB1.Nr.436/1929, 

für einen fortlaufenden HUheaenusB nicht in B0traoht. Nach dieser Gesetzess'~elle 

I konnten die bis 3.)Jevem'bel' 1916 nooh nioht in u.on Ruhestand versetzt'en Beruts ... , . 
militärpersonen der ehem.österreichiach.uftgarischen ~ehrmacht - sofern nicht 

ihre Dienstuntauglichkeit vor Beend.igung des al:ti "en Dienstverhältnisses 

im. Superarbi trieruneswecre t~"!stgestell t war - einen Pensionsa.nspruch nur bei 

einer anrechenbaren DienltzQ1t von mehr als 14 Jahreft erlangen, gleichviel . 
ob a.uf diese Pürsonen da.s liili tärabbaueeset2l' Anttonduni tlefunden hatte oder n~.cht .. 

Für diese Personen waren auch seitens des best~denen Deutschen Reiches keine 

Pensionszahlun~en voraesehen. 

Da die Zwangsab~efortigten somit niemals P~naicnsempfänger waren und 

~a.her nicht dem im § 10 dos Beamten..tl'berleitullcseesetzes, StGBl.Nr.l34/1945, 

umschriebenen Personenkreis nneehören, kann denselben ein normalmässiger 

Ruhecenuss nicht zuerkannt werden. 

Aber a.uch die ~v1rl::un~' von auaserordentl1ch.~, nicht auf Rechtsansprüchen 

beruhenden VerBorgunesgeniissen muss tür die Zwancsa.b8efertieten aus nachstehen­

den Gründen a.bgelehnt werdon. Denn die mit einer anreD~enbaren Diensteeit bis 

zu 14 Jahren na.ch dem Mili tä.r~bba.ue:<Gs.tz auseesohiec1~llen und zwangsabgefertieton 

Berufsmi11 tärpersonen ha·tt~nih:t. militärisoho Lautbalpl frühesten;,~ im Ja.hrel9l1 

begonnen (1911 bis 1920 zuzitr.;lich 5 Kriegsjahron. '14!JF'eohenbare Jahre) .. 

Ihre Militärdienstzei" in 401- eh.rn.iisterreiohischWunsa.;.isohen Wehrm.a.oht unter·· 

schied sich daMr in keiner, Weise von, einem V{ehrpflichtisen, der im Jahre 1911 

zur, Able1stune der dreiji1h::';1.ß;en Militä.rd~ens~pflioht einberufen und mit Rücksicl:t 

auf den im Jahre 1914 er:f'olaten ICrieesausbruoh zUl'Ückbehal ten worden war. 

Die Qewä.hrung von iuhesenUSs$l'l an die ~wanßs8;b~efertigten Berufsmi1itf-r­

personen wäre daher ein. d\U"c~ nichts begriind~i;tf BevorZUgUng gegenüber allen 

I anderen Wehrpflicht1g~n~ die - a.us ihrem zivielen Be~sleben herauseerissen -

R:le~chfal1s erst na.ohlCr1oasende abrüsten konnten. , , 
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8.B~iblatt 

Aber auoh die ilahlabeefertiaten kor~ltQn naoh ArteX § 1 de. 3.Oehalta­
~Q$etznovelle einen fortlaufenden Ruheaenuss ~lioÄt erhalten, da die ei~a1 

• 
aet~offene Wahl twisohen A~ertieung oder fortlaufender Pension eemäs$ § 3 Jba.3 
!li 11 tärabbaueesetz endgül·aa war und duroh ditiloc Unhl der PensionsanspNo,h für 

immer verwirkt wurde. 

Das ehem.ObcrkoL1OEmdo der Deutsohen \iohrmacht hat im Einvernehmen 

mit dem ehem.Reichsminister (1er F1nanz.;,n aUS Bi11ic.:k.Gitsaründen mit Erlass VQm 

27.2.1943, Nr.10l0/43 (vorl~utbart u.a.. im Roichsvorsoraunssblatt, Jahreana 1943, 
Nr.41), verfügt, dass den n~oh dem ~tilitärabbau~osQtz ge~en selbsteewählte Ab­

ferticun~ ausaesohiedenan Qhem.aste~eichisohan Borufsmilitärpersonen auf Antrnc 
Huheeentisse in der Hahe von 39 v ... H. des Dienste:t.n!wrnmens zu Bewähfen sind. Dio auf 

Grund dieses Erlasses zur j~~eisune gelangten Pensionsbezüge wurden naoh Wiadc~' 
Cl . 

erl~ der Eieensta.atliohkeit Österreichs zmläohst vorschuss\veiae tlüs8it1""'-e~ 

halten~ 

Da es sioh bei dan' Wa.hlabeefertiirton Ur,1 Personen ha.ndelt •• ~1'i am ,. 

13.).l938 weder ~erufsmilitä~Grsonen des Dienstst~de$noch Empfänear von Ruho- . 
i.:onüssen aus einem Ssterroiollisohen <:Sffentlich-:::-aohtliohen Dienstverhil tni8 wa.,rQl.l. 

vluDde die Einstellune diescr 'P~nsionszählunßel'iir,'l 'J'ahre1947 verfüet., Im Hinblick 

auf dGn Umstand, da.ss diesQX' Personenkreis die Vora.ussetzun~en des § 8' Abs, 2b~m~ 

dos § 10 des Beamten-tlbo:cloitunesgesetees'ni aht ol"l'üll t ,besteht' keiZie· E!iasetzli 01" ... 

GrunClla,se,: diesenPersonon horma.lmä.ssieeRuheaonüsse'·flilssijl-zu"'mä.ch~n.' , . 
. Esbastehtäuoll kaineNotwendiekei t, . oine :ÄJlde1'Wi6t der dara:eletiten . 

R.::~chtsla.~ im: Ges;atzeswezein Ausaiohtz'l.l nehmcn .. wGilderttberw1e~ende'1'6il dQr 

v/ahlabgefertiaten Berufsmili tärparsonen (sei tha~ sinq. über 30 Jahre vereaneen) 

in der Re:::;Gl e.ndorviei t1ae' Lebensstelluneen 'mit .Al'lYlartsöh:a.ften a.ufVai'8or~orlv.t"':;t 

hii t ,w.eshalb, a.uoheine cenQX'elle Erwirmng 'von Gntl-denpensfonendurch '·den 'H.rrn 
, . 

Bundespräsidente. bisher n.bCGlehnt wurd.e~ In Fii.J.~Gn besonderer RückSioht'swUrdic-

kai t (Notlage) erwirkt das J3imdesministeriurii für FinaliZen"'denwahlab«ef'ert1ato1'\ . 

Borüfsm111tärpersonen'(HintCi'b11e'benen' a.uf Ansuchen schon:seit 'dem Je.hre' 1947 
auseerol."dentliche, niohtri.uf,Reohtsansprüohen bGruhendeVersor~sBenüs'e bis ' 
Zl,.tm: Ausmass de$ ideellEm· RUhe (Versoreuni'!s)eenusties. ,Zuelrier Ände1'Ul'1eOder ,~ 

, ': ;'. \ ; 
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